
Diesen Vordruck bitte in Druckschrift ausfüllen. Zutreffendes bitte ankreuzen Samtgemeinde Eilsen
Steueramt
Bückeburger Straße 4
31707 Bad Eilsen

Anmeldung eines Hundes zur Hundesteuer und beim Ordnungsamt

Name, Vorname des Hundehalters:

Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort):

Angaben zur Anschaffung des Hundes


Datum des Zuzuges:

bisherige Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort):

Ja Nein

 

Erforderliche Angaben zum Hund

Rasse des Hundes:
(Bei Mischlingen mindestens zwei Rassen angeben)

15-stellige Chip-Nummer:
(Bitte Nachweis beifügen)

Ja Nein

Wurde die Gefährlichkeit Ihres Hundes nach § 7 NHundG festgestellt?  
Ja Nein

Wenn ja, wurde die weitere Haltung durch die dafür zuständige Behörde erlaubt?  
(Bitte Nachweis beifügen)


 werde ich abschließen (Bitte Nachweis nachreichen)


(Bitte Nachweis beifügen; z.B. Ausdruck der Online-Anmeldung)

 ist bislang noch nicht erfolgt
(Bitte Nachweis nachreichen)

Werden im Haushalt noch weitere Hunde gehalten?

Datum der Anmeldung

Bei Zuzug in die Samtgemeinde Eilsen mit einem Hund bisherige Anschrift und Datum des Zuzuges angeben

Eine Haftpflichtversicherung gemäß § 7 NHundG habe ich abgeschlossen (Bitte Nachweis beifügen)

Die Registrierung im Hunderegister gemäß § 6 NHundG ist bereits erfolgt



Ja Nein

Die Bescheinigung der theoretischen Sachkundeprüfung ist beigefügt  
(Die Prüfung ist gemäß § 3 Satz 3 NHundG vor Aufnahme der Hundehaltung abzulegen)

Ja Nein
Die Bescheinigung der praktischen Sachkundeprüfung ist beigefügt  
(Die Prüfung ist gemäß § 3 Satz 3 NHundG während des ersten Jahres der Hundehaltung abzulegen)





¼ jährlich 1 x jährlich

Zahlungsweise der Hundesteuer:  

Datum und Unterschrift

Hundesteuermarke-Nr.:

wird vom Steueramt ausgefüllt

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind.

Die mit der Anmeldung erbetenen personenbezogenen Daten werden gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i.V.m. § 3 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) und der
Hundesteuersatzung der jeweiligen Mitgliedsgemeinde sowie dem Niedersächsischen Hundegesetz (NHundG) in der
jeweils gültigen Fassung erhoben. Sie sind erforderlich zur Durchführung der Aufgaben des Steueramtes und des
Ordnungsamtes nach den genannten Bestimmungen. Hinsichtlich des Austauschs der Daten des Anmeldeformulars
zwischen den vorgenannten Ämtern verweise ich auf Art. 14 DSGVO und § 17 Abs. 1 NHundG. Das Steuergeheimnis
nach § 30 Abgabenordnung wird gewahrt.

Angaben zum Sachkundenachweis gemäß § 3 NHundG

Der Sachkundenachweis gilt als erbracht, da ich während der letzten 10
Jahre über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren ununterbrochen
einen Hund gehalten habe (Bitte Nachweis beifügen; z.B. Hundesteuerbescheid)

von bis

Sonstiger Sachkundenachweis gemäß § 3 Abs. 6 NHundG; z.B. Tierarzt,
Brauchbarkeitsprüfungen für Jagdhunde, Blindenführhund
(Bitte Nachweis beifügen)


